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63. Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Verwaltungsge-

richtshöfe und Oberverwaltungsgerichte der Länder sowie des Präsidenten 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. bis zum 21. September 2024 in 

München 

 

 

Vom 18. bis zum 21. September 2024 war der Bayerische Verwaltungsgerichts-

hof Gastgeber und Ausrichter der (jährlich stattfinden) Tagung der Präsidentinnen 

und Präsidenten der Verwaltungsgerichtshöfe und Oberverwaltungsgerichte der 

Länder sowie des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts. Die Teilnehmer 

fassten dabei folgende 

 

 

Gemeinsame Abschlusserklärung: 

 

1. Im Rahmen ihrer diesjährigen Konferenz in München haben sich die Präsiden-

tinnen und Präsidenten u.a. mit dem Referentenentwurf des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eines Gesetzes zur Ausgestaltung der 

Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe befasst. 

 

Die Präsidentinnen und Präsidenten bekräftigen ihre Zustimmung zur Zusammen-

führung der Zuständigkeiten für Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe.  

 

Die Präsidentinnen und Präsidenten sprechen sich dafür aus, effektiven Rechts-

schutz weiterhin durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit sicherzustellen.  

 

Es handelt sich um eine Kernmaterie der Verwaltungsgerichtsbarkeit. In den re-

gelmäßig eilbedürftigen Verfahren des Kinder- und Jugendhilferechts garantiert 

die Expertise der Verwaltungsgerichtsbarkeit den zwingend notwendigen kurzfris-

tigen Rechtsschutz. 

 

2. Zu dem Eckpunktepapier einer VwGO-Novelle wird angemerkt: 

 

Das Ziel des Eckpunktepapiers einer Beschleunigung und Steigerung der Effizi-

enz verwaltungsgerichtlicher Verfahren wird geteilt. Die Möglichkeiten des Ver-

waltungsprozessrechts sind insoweit allerdings schon jetzt im Wesentlichen aus-

geschöpft. Eine nennenswerte Beschleunigung ließe sich in erster Linie durch die 

Vereinfachung des materiellen Rechts erzielen sowie dauerhaft durch eine an-

gemessene Personalausstattung in allen Ländern erreichen.  


